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Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dagmar Belakowitsch, Peter Wurm und weitere haben 

am 12.11.2020 unter der Nr. 4097/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Bundesfinanzgesetz 2021-UG 20: Wirkungsziel 1: Schutz der Gesundheit und 

Sicherheit der Arbeitnehmer gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zur Frage 1 

 Warum wurde bei der Formulierung des Wirkungsziels 1: Schutz der Gesundheit und 

Sicherheit der Arbeitnehmer nicht auf die aktuelle Covid-19-Situation eingegangen? 

 

Das Wirkungsziel 1 „Schutz der Gesundheit und Sicherheit der ArbeitnehmerInnen“ soll 

auch im Jahr 2021 den gesamten Arbeitsschutz inkludieren. 

 

Zu den Fragen 2 bis 5 

 Wie unterstützen das BMAFJ und die Arbeitsinspektionen die Planung und 

Durchführung von zielgerichteten Schwerpunkten der Arbeitsinspektion in Bezug auf 

die aktuelle Covid-19-Situation im Jahr 2021? 

 Welche Unterstützungen wurden seit dem März 2020 in diesem Zusammenhang 

vom BMAFJ und den Arbeitsinspektionen geleistet? 
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 Wie unterstützt das BMAFJ die Unternehmen bei der Umsetzung des Schutzes der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Bezug auf die aktuelle Covid-19- Situation 

im Jahr 2021? 

 Welche Unterstützungen wurden seit dem März 2020 in diesem Zusammenhang 

vom BMAFJ und den Arbeitsinspektionen geleistet? 

 

Die Arbeitsinspektion erarbeitete seit Anbeginn der Krise Lösungen für die betriebliche 

Praxis, dies wird selbstverständlich auch im Jahr 2021 entsprechend der konkreten 

Umstände und Erkenntnisse an die Erfordernisse angepasst und flexibel fortgeführt: 

 

 Informationen  

Auf der Website der Arbeitsinspektion wird seit März 2020 aktuell über Maßnahmen 

zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten informiert, dort findet man auch gute 

praktische Lösungen. 

 

 Auskünfte und Beratungen  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsinspektion beantworten seit März 

2020 zahlreiche Anfragen von Beschäftigten, Unternehmen und anderen Akteurinnen 

bzw. Akteuren im Arbeitsschutz zu betrieblichen Fragestellungen sowie zu Baustellen 

und unterstützen bei der Umsetzung notwendiger Maßnahmen.  

Seit März 2020 erfolgten mehr als 9.000 Beratungen zu Schutzmaßnahmen, bezogen 

auf die konkrete betriebliche Situation.  

 

 Zusammenarbeit mit Sozialpartnern und Institutionen 

o Seitens der Arbeitsinspektorate wurde zur Sozialpartner-Vereinbarung „Corona 

Schutzpaket für Beschäftigte im Handel“ im Frühjahr 2020 erhoben, dass in den 

großen Handelsunternehmen die vereinbarten Maßnahmen rasch und 

umfassend umgesetzt wurden. 

o Das Zentral-Arbeitsinspektorat hat am COVID-19-Maßnahmenkatalog der 

Sozialpartner zum Gesundheitsschutz auf Baustellen inhaltlich mitgearbeitet, 

ebenso am Leitfaden „Umgang mit Risikogruppen im betrieblichen 

arbeitsmedizinischen Setting“ der österreichischen Gesellschaft für 

Arbeitsmedizin.  

 

 Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden und Krisenstab 

o Die Arbeitsinspektorate haben den Bezirksverwaltungsbehörden im Frühjahr 

2020 aktiv die Zusammenarbeit zu betriebsbezogenen Maßnahmen angeboten, 

was sehr positiv aufgenommen wurde.  

o Auf Ersuchen des Krisenstabes wurden Informationen zu Schutzmasken 

bereitgestellt. 
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 Zusammenarbeit mit Unternehmen und Beschäftigten 

o Unternehmen wurden unterstützt Lösungen zu finden, damit gewährleistet 

wurde, dass wichtige Bereiche einsatzfähig bleiben, z.B. Betriebsfeuerwehr. 

o Große Unsicherheiten bestanden und bestehen bei schwangeren 

Arbeitnehmerinnen. Hier ist die Aufklärung über notwendige Maßnahmen im 

Betrieb besonders wichtig. 

 

 Beratungsschwerpunkte COVID-19 

1. Betrieblicher Beratungsschwerpunkt Mai/Juni 2020 

o Auf Basis von Informationen des Krisenstabs und der Medienberichterstattung 

zu betrieblichen Infektionsherden wurde ein Beratungsschwerpunkt COVID-19 

zu betrieblichen Maßnahmen gegen das Infektionsrisiko durchgeführt. Von 25. 

Mai bis Mitte Juni wurden österreichweit ca. 1.000 Unternehmen besucht und 

zu Gesundheitsschutzmaßnahmen beraten. Grundlage dafür war das vom 

Ressort erarbeitete Handbuch „COVID-19: Sicheres und gesundes Arbeiten“. 

o Neben Erkenntnissen zur Umsetzung wurden gute betriebliche Lösungen 

gesammelt, ebenso häufige Punkte in Hinblick auf Verbesserungspotenzial oder 

Schwierigkeiten bei Maßnahmen. Die Ergebnisse sind auf der Website der 

Arbeitsinspektion veröffentlicht. 

 

2. Beratungsschwerpunkt auf Baustellen im Sommer 2020 

o Bei mehr als 600 Baustellenkontrollen wurden die dort tätigen Unternehmen zu 

Maßnahmen zur Reduzierung des Infektionsrisikos auf Baustellen beraten. 

 

3. Beratungsschwerpunkt ab Oktober 2020 

o Seit 7. Oktober läuft eine weitere Beratungsoffensive der Arbeitsinspektion, die 

zeitlich unbefristet bedarfsorientiert vorgesehen ist, d.h. erforderlichenfalls 

2021 weitergeführt wird. Ziel sind praxisnahe Empfehlungen zur Reduzierung 

des Ansteckungsrisikos sowie weitere Sammlung und Weiterverbreitung von 

guten Beispielen aus der Praxis. 

o Auf Grund des neuerlichen Lockdowns musste zur Eindämmung der Verbreitung 

von COVID-19 auch die Außendiensttätigkeit der Arbeitsinspektorinnen und 

Arbeitsinspektoren wieder reduziert werden, die Beratungen erfolgen derzeit in 

erster Linie telefonisch. 

 

Zu den Fragen 6 und 7 

 Welche Aufgaben nehmen das BMAFJ und die Arbeitsinspektion im Zusammenhang mit 

der In-Quarantäne-Stellung von Arbeitnehmern in den Betrieben 2021 war? 

 Welche Unterstützungen wurden seit dem März 2020 in diesem Zusammenhang vom 

BMAFJ und den Arbeitsinspektionen geleistet? 
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Mangels rechtlicher Befugnisse werden seitens der Arbeitsinspektion keine Aufgaben in 

Zusammenhang mit Quarantäne wahrgenommen. 

 

 

Mag. (FH) Christine Aschbacher 
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